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UMGANG MIT BILDMATERIAL
 Fotografieren und Filmen auf  
Friedhöfen: was geht und was nicht
Juni 2015 Friedh42
Personen, Grabsteine, Trauerfeiern: Das Fotografieren und Filmen auf dem Friedhof ist 
oftmals ein „heißes Eisen“ und kann für Ärger sorgen. Was erlaubt ist und was nicht, und 
wie man mit Anfragen vom Fernsehen umgeht, erklärt Rechtsanwalt Torsten F. Barthel.
Zunächst einmal muss man hinsicht-
lich der rechtlichen Bewertung diffe-
renzieren zwischen Fotografieren 
und Filmen sowie Veröffentlichung 
der Bilder:
•  von Grabsteinen und Grabmal-

anlagen,
• von Personen auf dem Friedhof 

im Allgemeinen,
•  von Bestattungsfeiern sowie
•  der professionell-gewerblichen Fo-

to- und Filmproduktion vor der 
„Kulisse“ des Friedhofs.

Grabsteine und Grabmale
Das Fotografieren (und unter Um-
ständen auch das Filmen) von Grab-
ofskultur
steinen und Grabmalanlagen auf 
dem Friedhof und die Veröffent-
lichung sind – überraschenderweise 
– rechtlich unproblematisch. Gemäß 
§ 59 Abs. 1 Satz 1 des Urheberrechts-
gesetzes (UrhG) ist es nämlich zuläs-
sig, Werke, die sich bleibend an öf-
fentlichen Wegen, Straßen oder Plät-
zen befinden, mit Mitteln der Male-
rei oder Grafik, durch Lichtbild oder 
durch Film zu vervielfältigen, zu ver-
breiten und öffentlich wiederzuge-
ben. In der Rechtsprechung1 und der 
Fachliteratur2 ist mittlerweile geklärt, 
dass Grabsteine und Grabmalanla-
gen zu den genannten Werken gehö-
ren, zudem Friedhöfe – auch wenn 
sie eine Einfriedung besitzen und zu 
bestimmten Zeiten geschlossen wer-
den – zu den „öffentlichen Plätzen“ 
im Sinne des UrhG gehören. Das Ur-
heberrecht des Steinmetzes wird 
nicht verletzt. Allerdings darf die Ab-
bildung nicht entstellend oder ver-
fremdet sein, und der Name des 
Steinmetzes als Urheber muss vom 
Fotografierenden angegeben werden, 
soweit er ohne Weiteres in Erfahrung 
zu bringen ist (etwa Schild am Grab-
stein). Auch besteht kein Unterlas-
sungsanspruch der Nutzungsberech-
tigten oder des Friedhofsträgers. 

Die bildliche Wiedergabe von 
Grabsteinen verletzt weder das soge-
Ein Team des NDR interviewte im März den Mitarbeiter Stefan Polke zum Thema Tiere auf dem Ohlsdorfer Friedhof. 
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nannte postmortale Persönlichkeits-
recht des Verstorbenen noch Persön-
lichkeits-, Besitz- oder Eigentums-
rechte des Nutzungsberechtigten, der 

ngehörigen oder des Friedhofs. 
ielmehr erlischt auch das Recht auf 

Datenschutz mit dem Tode. Demge-
mäß bestehen weder Unterlassungs- 
noch Schadensersatzansprüche (§ 823 

bs. 1, §§ 1004, 903 BGB). Wohl-
bemerkt, es bedarf auch keiner Ver-
pixelung oder Unkenntlichmachung 
der persönlichen Daten des Verstor-
benen. Auch eine Verbreitung im In-
ternet sowie die Nutzung der Fotos 
zu Werbezwecken sind erlaubt.3 Eine 

erbotsvorschrift in der Friedhofs-
satzung ist insoweit irrelevant, da 
auch das Anstaltsrecht ein solches 

erbot nicht rechtfertigen kann. 
In geschlossenen Räumen, wie der 

rauerhalle, kann der Friedhofsträ-
ger von seinem Hausrecht Gebrauch 
machen und das Fotografieren/Fil-
men untersagen.

Personen müssen zustimmen
Das Fotografieren und Filmen von 
Personen auf dem Friedhof im All-
gemeinen (das heißt außerhalb von 
Bestattungsfeiern oder ähnlichem) 
richtet sich nach dem Kunsturheber-
gesetz (KUG) aus dem Jahr 1907, das 
nach wie vor gilt. Nach § 22 Satz 1 
KUG dürfen Bildnisse nur mit Ein-
willigung des Abgebildeten her-
gestellt, verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. Bilder, auf de-
nen die Personen nur als „Beiwerk“ 
neben einer Landschaft oder sons-
tigen Örtlichkeit erscheinen, bedür-
fen keiner Einwilligung. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Personen-
darstellung in der Gesamtschau so 
untergeordnet ist, dass sie auch ent-
fallen könnte, ohne dass sich der Ge-
genstand oder der Charakter des Bil-
des verändern würde.4 Aufnahmen 
von einem Friedhofsmotiv, auf de-
nen nicht oder kaum individuell er-
kennbare Menschen vorhanden sind, 
die sich dort (zufällig) befunden ha-
ben, sind also zulässig. Die Ausnah-
men von dem Einwilligungserforder-
nis aus § 23 Abs. 1 Nr. 1 („Bildnisse 
aus dem Bereiche der Zeitgeschich-
te“) und Nr. 3 („Bilder von Ver-
sammlungen, Aufzügen und ähn-
lichen Vorgängen, an denen die dar-
gestellten Personen teilgenommen 
aben“), sind auf dem Friedhof 
rundsätzlich nicht anwendbar. Das 
edeutet etwa, wenn ein Prominen-
er sich als Besucher auf dem Fried-
of befindet, dass dieser nicht ohne 
inwilligung abgelichtet werden 
arf. Beisetzungen oder Trauerfeiern 
erden nicht unter § 23 Abs. 1 Nr. 3 
UG gefasst und dürfen nicht als 

Versammlung“ fotografiert oder ge-
ilmt werden.

Durch Mitarbeiter des Friedhofs 
ind Aufnahmen von Personen ge-
äß § 24 KUG dann zulässig, wenn 

adurch die Begehung von Ord-
ungswidrigkeiten oder Straftaten 
okumentiert werden kann.5

eiern filmen verboten
otografieren oder Filmen von Trau-
rfeierlichkeiten – sogar von einem 
tandpunkt außerhalb des Friedhofs-
eländes – sind grundsätzlich ver-
oten, wenn keine Einwilligung aller 
eteiligten oder ein Auftrag an einen 
otografen vorliegt. Diese Zusam-
enkünfte sind als ein der Privat-

phäre zugehöriger Vorgang anzuse-
en. So wiegt ein Eingriff in diesen 
eil der Privatsphäre vergleichbar 
chwer, wie derjenige in die Intim-
phäre.6 Sofern das allgemeine Per-
önlichkeitsrecht beziehungsweise 
as Recht im eigenen Bild ermögli-
hen soll, sich frei von öffentlicher 
eobachtung und dadurch ver-
rsachter Selbstkontrolle verhalten 
u können, ist dieser Aspekt gerade 
ei Trauerfeierlichkeiten von beson-
erem Gewicht. Während der Beer-
igung eines nahen Angehörigen 
ind die Teilnehmer einem hohen 
motionalen Druck ausgesetzt; die 
ach Art. 1 Abs. 1 GG zu schützende 
ürde des Menschen gebietet von 
echts wegen einen besonderen 
chutz gerade dieses Moments.7 

war handelt es sich bei einer Trau-
rfeierlichkeit um ein Ereignis, wel-
hes (zwangsläufig) in der Öffent-
ichkeit stattfindet, jedoch bietet ein 
riedhof in aller Regel ein hinrei-
hendes Maß an Abgeschiedenheit 
on der breiten Öffentlichkeit, und 
ieses wird von den Trauergästen 
uch so empfunden und erwartet. 
an bewegt sich quasi im geschütz-

en privaten Rahmen, der (zwangs-
äufig) von außen einsehbar ist. Die 
echtsprechung geht zudem so weit, 
ass sie den Betroffenen ein Not-
ehrrecht gegenüber Störern ein-

äumt, das sogar erlaubt, dem Foto-
rafen die Kamera aus der Hand zu 
chlagen, soweit verbale Verbote 
icht hinreichen. Auch das presse-
echtliche Berichtsrecht über all-
emein die Öffentlichkeit interessie-
ende Ereignisse („Promi-Beerdi-
ung“) muss hinter dem Schutz-
edürfnis der Trauergemeinde zu-
ückstehen.8 Eine Verletzung des Per-
önlichkeitsrechts der Teilnehmer ei-
er Beerdigung kann zudem zur Ver-
flichtung der Zahlung von Schadens-
rsatz und Schmerzensgeld führen.

nfragen von Film-Teams
rofessionell-gewerbliche Foto- und 
ilmproduktionen auf dem Friedhof, 
er dann quasi als Filmkulisse dient, 
tellen eine Sondernutzung des 
riedhofs dar, da sie mit dem Ge-
eingebrauch, nämlich der Gewähr-

eistung von Bestattungen und Zur-
erfügungstellung eines Ortes der 
rauer, nichts gemein haben. Die oft-
als in Friedhofssatzungen geregel-

en Verbote beziehen sich jedenfalls 
uf diese Nutzungsart und sind zwei-
elsfrei zulässig.9 Es bedarf in jedem 
all einer vorherigen (Sondernut-
ungs-) Erlaubnis (sogenannte Foto- 
der Drehgenehmigung) durch den 
riedhofsträger. Diese kann für den 
onkreten Einzelfall durch Verwal-
ungsakt oder allgemein für Sonder-
utzungen bestimmter Art erteilt 
erden, entweder durch die Fried-
ofssatzung oder durch Allgemein-
erfügung nach § 35 Satz 2 VwVfG. 
Die Erteilung der Sondernut-

ungserlaubnis steht im Ermessen 
er Friedhofsverwaltung. Der An-
ragsteller hat einen Anspruch auf er-

essensfehlerfreie Entscheidung. 
ie beantragte Erlaubnis darf jeden-

alls nicht willkürlich verweigert wer-
en.10 �
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